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Stadt Meerbusch 14.Januar 2009 
Der Bürgermeister  
Fachbereich 6/Grundstücke und Vermessung 
Az.: 61/62-32-01 
 
 
An den  
Herrn Vorsitzenden 
des Haupt – und Finanzausschusses 
      
      
      
      
Beratungsvorlage 
 
zu TOP    5    der Sitzung des Haupt – und Finanzausschusses  am  29.01.2009 
 
 
Straßenbenennung in der Gemarkung Strümp im Bereich  des Bebauungsplanes Nr. 277  
 
  
 
Beschlussvorschlag:  
 
 
Der Haupt – und Finanzausschuss  beschließt, die im Bebauungsplan Nr. 277 festgesetzte Planstraße  
mit 
 

“                             “ 
zu benennen 
 
 
Begründung:  
 
 
Für das Bebauungsplangebiet Nr. 277 ist in Kürze mit dem Eingang von Bauanträgen zu rechnen. Die 
Festsetzung einer Straßenbezeichnungen ist daher dringende Notwendigkeit. Damit wird auch eine 
sofortige, klare Zuordnung der Hausnummern möglich. ( s. Anlage 1 ) 
 
 
Lösung:  
 
 
Der Verwaltung liegt ein Schreiben der Handwerkskammer Düsseldorf vor in dem verschiedene 
Vorschläge für die zu benennende Straße gemacht werden. ( s. Anlage 2 ) 
Der Haupt – und Finanzausschuss wählt aus diesem Schreiben einen Namen für die 
neuzubenennende Planstraße aus und beschließt, die 
 

Planstraße mit  
zu bezeichnen. 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
Dr. Just Gerard 
Technischer Beigeordneter 
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